
 
 
 
 
 

Jöhstädter Amtsblatt 
für Jöhstadt und die Ortsteile Schmalzgrube, Grumbach, 

Neugrumbach, Steinbach und Oberschmiedeberg 

 
Amtsblatt vom 04. August 2017 

 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

• Bekanntmachung der Stadt Jöhstadt über das Recht auf 
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 
24. September 2017 

• Wahlbekanntmachung für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag am 24. September 2017 

 
 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
 
 

• Beschlüsse der 38. Sitzung des Stadtrates der Stadt Jöhstadt 
am 06. Juli 2017 
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Bekanntgabe der Beschlüsse 
der 38. Sitzung des Stadtrates am 06. Juli 2017 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06. Juli 2017 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschluss Nr. 398: 
 
Der Stadtrat beschließt, für Herrn Rigo Baumann einen Ablehnungsgrund für die Aufnahme 
der Tätigkeit als Stadtrat gemäß § 18 Abs. 1 SächsGemO festzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen 
 4 Nein-Stimmen 
 3 Stimmenenthaltungen 
 
 
Beschluss Nr. 399: 
 
Der Stadtrat beschließt, für Herrn Thomas Schulze einen Ablehnungsgrund für die Aufnahme 
der Tätigkeit als Stadtrat gemäß § 18 Abs. 1 SächsGemO festzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen 
 5 Nein-Stimmen 
 2 Stimmenenthaltungen 
 
 
Beschluss Nr. 400: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, dem vorliegenden Bauantrag zum 
„Wohnhausanbau“ in 09477 Jöhstadt OT Grumbach, Hauptstraße 13, auf dem Flurstück 23/2 
der Gemarkung Grumbach das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 1 Stimmenenthaltung 
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Beschluss Nr. 401: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, dem vorliegenden Bauantrag zum „Umbau 
Wohnhaus“ in 09477 Jöhstadt, Innere Bahnhofstraße 79, auf dem Flurstück 394 der 
Gemarkung Jöhstadt das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Eintragung einer Baulast auf dem im Eigentum der Stadt Jöhstadt befindlichen Flurstück 
395 der Gemarkung Jöhstadt wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 
 
Beschluss Nr. 402: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Steffen Gross, Jöhstadt 15,00 € KiTa Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
 
Dach-Maler-Baustoffe e.G. 200,00 € KiTa Steinbach Stadt Jöhstadt 
OT Schönfeld  
 
Ulrich Pomp, Grumbach 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
  Revolution Train  
 
Matthias Wetzel, Steinbach 5,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
  Revolution Train  
 
Martina Rockstroh, Jöhstadt 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
  Revolution Train  
 
Ingo Zschock, Grumbach 35,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
 
Ralf Reißig, Grumbach 50,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
 
Steuerbüro Reißig + Reißig, 50,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
Grumbach 
 
Speiseservice 50,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
V. Nestler & M. Winkler GbR, 
Grumbach  
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Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Haus & Hof Beate Klabuhn, 50,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
Jöhstadt  
 
IG Pressnitztalbahn e.V., 200,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
Jöhstadt 
 
IG Pressnitztalbahn e.V., 250,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
Jöhstadt 
 
Köstler GmbH, Grumbach 250,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
 
Dachdeckermeister 50,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
Matthias Siegel, Steinbach 
 
Metallbau Schreiter, 50,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
Steinbach 
 
PF Pumpen und Feuerlösch- 200,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
technik GmbH, Jöhstadt 
 
Dietel Bauelemente GmbH, 150,00 € FFW Grumbach Stadt Jöhstadt 
Jöhstadt 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Ungültige Stimme 
 
 
Beschluss Nr. 403:  
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Andrea Meyer, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Jöhstadt  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
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Beschluss Nr. 404: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Sigrid Lukas, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Oberschmiedeberg  Revolution Train 
 
Dachdeckermeister 50,00 € FFw Grumbach Stadt Jöhstadt 
Andreas Lukas, 
Oberschmiedeberg 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
 
 
Beschluss Nr. 405: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Jens Fritzsch, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Steinbach  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
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Beschluss Nr. 406 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Dr. Hans Dietel, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Schmalzgrube  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
 
 

Beschluss Nr. 407: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Michael Thiel, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Neugrumbach  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
 
 

Beschluss Nr. 408: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
André Zinn, 15,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Grumbach  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit  
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Beschluss Nr. 409: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Dr. Konrad Krauß, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Jöhstadt  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
 
 

Beschluss Nr. 410: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Johannes Krauße, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Steinbach  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
 
 

Beschluss Nr. 411: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Christoph Heß, 10,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Grumbach  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit  

Seite 11 von 14



Beschluss Nr. 412: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Uwe Kraus, 20,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Steinbach  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
 
 
Beschluss Nr. 413: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Geldzuwendungen des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Olaf Oettel, 50,00 € Oberschule Jöhstadt Stadt Jöhstadt 
Mildenau  Revolution Train 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 1 Befangenheit 
 
 
Beschluss Nr. 414: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der öffentlich benannten Sachzuwendung des Spendengebers: 
 
Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 
 
Reuther Brennstoff- 166,01 € FFw Grumbach Stadt Jöhstadt 
handel u. Fuhrbetrieb e.K., 
Thomas Reuther, Königswalde 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen  
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Beschluss Nr. 415: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der nicht öffentlich benannten Geldzuwendung des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 
 
Beschluss Nr. 416: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. § 73 Abs. 5, die 
Annahme der nicht öffentlich benannten Sachzuwendung des Spendengebers durch die Stadt 
Jöhstadt mit der jeweiligen Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 
 
Beschluss Nr. 417: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über die Flurstücke 643 und 
645/2 der Gemarkung Jöhstadt, Hintere Gemeindegasse 211, Jöhstadt, von Günter und Edith 
Groer, Jöhstadt, an Rigo Baumann und Kristin Kluge, Jöhstadt, ein Vorkaufsrecht nach allen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht ausgeübt werden kann. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 
 
Beschluss Nr. 418: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über das Flurstück 402 der 
Gemarkung Jöhstadt, von Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG, Annaberg-Buchholz, an 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt, ein Vorkaufsrecht 
nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht ausgeübt werden kann. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
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Beschluss Nr. 419: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über die Flurstücke 806 und 
807 der Gemarkung Jöhstadt, von Erbengemeinschaft Gottschalk/Weinhold/Sändler u.a., an 
Ina Schubert, Jöhstadt, ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
ausgeübt werden kann. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 
 
Beschluss Nr. 420: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über die Flurstücke 613/8 der 
Gemarkung Jöhstadt, von Reinhard und Christiane Pietrzak, an Klaus Heisig, Jöhstadt, ein 
Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht ausgeübt werden kann. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 
 0 Nein-Stimmen 
 0 Stimmenenthaltungen 
 
 
 
Jöhstadt, den 04. August 2017 
 
 
 
Olaf Oettel 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
 

Herausgeber: Stadt Jöhstadt, Markt 185, 09477 Jöhstadt 
Verantwortlich: Bürgermeister Olaf Oettel 
Redaktion: Stadtverwaltung Jöhstadt 
Erscheinungsintervall:  nach Erfordernis 
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